
Landesgesetzblatt
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55. Gesetz vom 16. Mai 2001, mit dem das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 geändert wird
56. Gesetz vom 16. Mai 2001, mit dem das Wald- und Weideservitutengesetz geändert wird
57. Gesetz vom 16. Mai 2001, mit dem das Güter- und Seilwege-Landesgesetz geändert wird

55. Gesetz vom 16. Mai 2001, mit dem das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 geändert
wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996, LGBl.
Nr. 74, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 77/1998
wird wie folgt geändert:

1. Der Abs. 1 des § 1 hat zu lauten:
„(1) Im Interesse der Schaffung und Erhaltung einer

leistungsfähigen und umweltverträglichen Landwirt-
schaft können die Besitz-, Benützungs- und Bewirt-
schaftungsverhältnisse im ländlichen Lebens- und Wirt-
schaftsraum durch Neueinteilung und Erschließung des
land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes sowie
Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen Grund-
lagen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nach
zeitgemäßen betriebs- und volkswirtschaftlichen und
ökologischen Gesichtspunkten im Wege eines Zusam-
menlegungsverfahrens verbessert oder neu gestaltet
werden.“

2. Im Abs. 2 des § 1 hat die lit. a zu lauten:
„a) Mängel der Agrarstruktur (wie z. B. zersplitter-

ter Grundbesitz, ideell oder materiell geteiltes Eigen-
tum, ganz oder teilweise eingeschlossene Grundstücke,
ungünstige Grundstücksformen, unwirtschaftliche Be-
triebsgrößen, beengte Orts- und Hoflage, unzuläng-
liche Verkehrserschließung, ungünstige Geländefor-
men, ungünstige Wasserverhältnisse, unzureichende na-
turräumliche Ausstattung) oder“

3. Im § 6 wird folgende Bestimmung als Abs. 4 ange-
fügt:

„(4) Die nach Abs. 1 vorgeschriebenen Eigentums-
beschränkungen sind nach dem Eintritt der Rechtskraft
des Zusammenlegungsplanes mit Verordnung aufzuhe-

ben. Die Verordnung ist im Boten für Tirol kundzuma-
chen.“

4. Der Abs. 1 des § 16 hat zu lauten:
„(1) Gegenstand der Neuordnung des Zusammenle-

gungsgebietes ist die Festlegung der gemeinsamen Maß-
nahmen und Anlagen, der neuen Flureinteilung sowie
der dieser entsprechenden Eigentums- und sonstigen
Rechtsverhältnisse. Die Agrarbehörde hat hiebei eine
Gesamtlösung in rechtlicher, wirtschaftlicher und öko-
logischer Hinsicht anzustreben und auf eine geordnete
Entwicklung des ländlichen Lebens-, Wirtschafts- und
Naturraumes sowie der Betriebe Bedacht zu nehmen.
Die Grundzüge der Neuordnung sind mit dem Aus-
schuss der Zusammenlegungsgemeinschaft und mit der
Landeslandwirtschaftskammer zu beraten. Die Agrar-
behörde hat auf die Bestimmungen des § 1 Bedacht zu
nehmen, die Interessen (Abfindungswünsche) der Par-
teien und die der Allgemeinheit gegenseitig abzuwägen
und zeitgemäße betriebs- und volkswirtschaftliche und
ökologische Erkenntnisse zu berücksichtigen.“

5. Im Abs. 1 des § 17 wird folgender Satz angefügt:
„Erforderlichenfalls sind zum Ausgleich nachteiliger

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt naturnahe
Strukturelemente, wie Heckenstreifen, Feldgehölze,
Feldraine, Böschungen, Retentionsflächen und derglei-
chen, zu schaffen.“

6. Im § 17 wird folgende Bestimmung als Abs. 6 an-
gefügt:

„(6) Ist nach § 17a eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen, so darf der Bescheid nach Abs. 5
erst nach deren Abschluss erlassen werden.“

7. Nach § 17 werden folgende Bestimmungen als
§§ 17a und 17b eingefügt:
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„§ 17 a
Umweltverträglichkeitsprüfung für 

gemeinsame Maßnahmen und Anlagen

(1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) ist es, unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf
fachlicher Grundlage die unmittelbaren und mittelbaren
Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben und zu be-
werten, die die Verwirklichung eines Plans der gemein-
samen Maßnahmen und Anlagen

a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebens-
räume,

b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima,
c) auf die Landschaft und
d) auf Sach- und Kulturgüter

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehre-
rer Auswirkungen untereinander miteinzubeziehen sind.

(2) Vor der Erlassung des Plans der gemeinsamen
Maßnahmen und Anlagen ist eine UVP nach den fol-
genden Bestimmungen durchzuführen,

a) wenn eine neue Entwässerung von Kulturland von
mehr als 30 ha erfolgt,

b) wenn eine Veränderung des bisherigen Gelände-
niveaus im Ausmaß von mehr als 1 m Höhe erfolgt,
sofern deren Flächensumme 30 ha überschreitet, wobei
Terrainveränderungen bei Wegbauten nicht einzurech-
nen sind, 

c) wenn das nach dem Tiroler Nationalparkgesetz
Hohe Tauern, LGBl. Nr. 103/1991, in der jeweils gel-
tenden Fassung ausgewiesene Gebiet oder ein Land-
schaftsschutzgebiet, ein Ruhegebiet, ein geschützter
Landschaftsteil, ein Naturschutzgebiet, ein Sonder-
schutzgebiet oder ein Naturdenkmal (§§ 10, 11, 13, 20,
21 und 25 des Tiroler Naturschutzgesetzes 1997, LGBl.
Nr. 33, in der jeweils geltenden Fassung) oder ein nach
der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhal-
tung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutzricht-
linie), ABl. Nr. L 103/1, zuletzt geändert durch die
Richtlinie 94/24/EG des Rates vom 8. Juni 1994, ABl.
Nr. L 164/9, oder nach der Richtlinie 92/43/EWG des
Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fau-
na-Habitat-Richtlinie), ABl. Nr. L 206/7, ausgewiese-
nes Schutzgebiet berührt wird und durch die umwelt-
bezogenen Auswirkungen der gemeinsamen Maßnah-
men oder Anlagen eine erhebliche Gefährdung des
Schutzzweckes des berührten Gebietes zu erwarten ist
oder

d) wenn sich durch die vorgesehenen Maßnahmen
und Anlagen die qualitative oder quantitative Ausstat-

tung an naturnahen Strukturelementen im Zusammen-
legungsgebiet nachhaltig insgesamt wesentlich verrin-
gern würde.

(3) Das UVP-Verfahren ist im Rahmen des Verfah-
rens zur Erlassung des Plans der gemeinsamen Maß-
nahmen und Anlagen durchzuführen. Es besteht in der
Erstellung einer Umweltverträglichkeitserklärung und
deren öffentlichen Auflage und mündet in die Berück-
sichtigung der Ergebnisse bei der Erlassung des Plans
der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen und dessen
Ausführung.

(4) Von der geplanten Erlassung des Plans der ge-
meinsamen Maßnahmen und Anlagen sind der Landes-
umweltanwalt und die Gemeinde, in deren Gebiet das
Vorhaben ausgeführt werden soll (Standortgemeinde),
unter Anschluss von Unterlagen, die eine Beurteilung
der Auswirkungen im Sinne des Abs. 1 lit. a bis d er-
möglichen, zu informieren. Der Landesumweltanwalt
kann innerhalb von sechs Wochen ab der Zustellung die
Feststellung beantragen, ob nach Abs. 2 für das Vorha-
ben eine UVP durchzuführen ist. Der Landesumwelt-
anwalt hat Parteistellung mit den Rechten nach § 74
Abs. 4. Die Agrarbehörde hat über einen solchen An-
trag innerhalb von drei Monaten mit Bescheid zu ent-
scheiden. Der wesentliche Inhalt dieser Entscheidung
sowie die wesentlichen Entscheidungsgründe sind an
der Amtstafel der Agrarbehörde durch zwei Wochen zu
verlautbaren und überdies der Standortgemeinde mit
dem Auftrag zu übermitteln, sie durch Anschlag an der
Amtstafel der Gemeinde und in sonst ortsüblicher Weise
öffentlich bekannt zu machen. Dies gilt nicht, wenn für
das Vorhaben jedenfalls eine UVP durchzuführen ist.

§ 17 b
Verfahren zur Durchführung 

der Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Die Agrarbehörde hat in den Fällen des § 17a
Abs. 2 die Erstellung einer Umweltverträglichkeitser-
klärung zu veranlassen. Diese hat zu enthalten:

a) eine Beschreibung des Vorhabens nach Standort,
Art und Umfang, insbesondere:

1. die Abgrenzung und Beschreibung des Projektge-
bietes (Lageplan, einbezogene Fläche, Anzahl der Par-
teien, Charakterisierung des betroffenen Raumes);

2. die Beschreibung der geplanten gemeinsamen
Maßnahmen und Anlagen und allfälliger Alternativ-
möglichkeiten;

b) eine Beschreibung der vom Vorhaben voraus-
sichtlich berührten Umwelt (§ 17 a Abs. 1);
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c) die notwendigen Angaben zur Feststellung und
Beurteilung der möglichen erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt, einschließlich der Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Auswirkungen, sowie Angaben
über die zur Abschätzung der Umweltauswirkungen an-
gewandten Methoden;

d) eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen
wesentliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens
auf die Umwelt vermieden, verringert oder soweit wie
möglich ausgeglichen werden sollen;

e) eine klare und übersichtliche Zusammenfassung
der Informationen nach den lit. a bis d und

f) gegebenenfalls eine Darstellung und Begründung
von Schwierigkeiten (insbesondere aufgrund techni-
scher Lücken oder fehlender Daten) bei der Zusammen-
stellung der geforderten Angaben.

(2) Die Agrarbehörde hat dem Landesumweltanwalt
und der Standortgemeinde je eine Ausfertigung der
Umweltverträglichkeitserklärung unverzüglich nach
deren Fertigstellung zur Stellungnahme innerhalb von
vier Wochen zu übermitteln. Die Abgabe der Stellung-
nahme ist eine Aufgabe des eigenen Wirkungsbereiches
der Gemeinde.

(3) Die Agrarbehörde hat weiters der Standortge-
meinde je eine Ausfertigung der Umweltverträglich-
keitserklärung und des Entwurfes des Plans der ge-
meinsamen Maßnahmen und Anlagen zur öffentlichen
Auflage und mit dem Auftrag zu übermitteln, die Auf-
lage durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde und
in sonst ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen.
Die Umweltverträglichkeitserklärung und der Entwurf
des Plans der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen
sind im Gemeindeamt mindestens sechs Wochen zur all-
gemeinen Einsicht aufzulegen. Jedermann kann sich da-
von an Ort und Stelle Abschriften anfertigen, auf eigene
Kosten Kopien anfertigen oder anfertigen lassen und
innerhalb der Auflagefrist zum Vorhaben und zur Um-
weltverträglichkeitserklärung eine schriftliche Stellung-
nahme an die Agrarbehörde abgeben. Weiters ist das
Vorhaben an der Amtstafel der Agrarbehörde durch
zwei Wochen zu verlautbaren.

(4) Der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und An-
lagen hat auf die Sicherung und Entwicklung eines unter
Bedachtnahme auf die Bewirtschaftungsverhältnisse
möglichst ausgeglichenen und nachhaltigen Naturhaus-
haltes Rücksicht zu nehmen. Maßnahmen, die erheb-
liche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Ein-
wirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeignet
sind, den Boden, den Pflanzenbestand oder den Tier-

bestand im erheblichen Ausmaß bleibend zu schädigen,
sind möglichst zu vermeiden.

(5) Bei der Entscheidung sind die Ergebnisse der
UVP (Umweltverträglichkeitserklärung, Stellungnah-
men) zu berücksichtigen.

(6) Der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und An-
lagen ist zu begründen und in der Standortgemeinde min-
destens zwei Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzule-
gen (§ 7 Abs. 2 des Agrarverfahrensgesetzes 1950, BGBl.
Nr. 173, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 26/2000).“

8. Die Abs. 1 und 2 des § 21 haben zu lauten:
„(1) Wertänderungen infolge gemeinsamer Maßnah-

men oder Anlagen sind durch eine Nachbewertung fest-
zustellen.

(2) Das Ergebnis der Nachbewertung ist in einem den
Bewertungsplan abändernden Bescheid (Nachbewer-
tungsplan) zusammenzufassen; die §§ 13 und 14 gelten
sinngemäß.“

9. Die bisherigen Abs. 2 bis 4 des § 21 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(3)“ bis „(5)“.

10. Im Abs. 2 des § 33 hat die lit. c zu lauten:
„c) Grundstücke, die im Eigentum einer Gemeinde

stehen und zur Deckung des Haus- und Gutsbedarfes
einer Mehrheit von Stammsitzliegenschaften dienen
(Gemeindegut);“

11. Der Abs. 5 des § 33 hat zu lauten:
„(5) Ob ein Grundstück ein agrargemeinschaftliches

Grundstück ist, hat im Zweifel die Agrarbehörde zu ent-
scheiden. Die gemeinderechtlichen Bestimmungen blei-
ben unberührt.“

12. Im Abs. 2 des § 35 hat der fünfte Satz zu lauten:
„Bei Anteils- oder Stimmengleichheit gibt die Stim-

me des Obmannes den Ausschlag.“
13. Im Abs. 4 des § 38 hat die lit. c zu lauten:
„c) der Erwerb des Anteilsrechtes nicht der Verbes-

serung der Leistungsfähigkeit eines landwirtschaft-
lichen Betriebes dient, es sei denn

1. der Erwerb erfolgt durch die Agrargemeinschaft,
durch eines ihrer Mitglieder oder durch die Gemeinde
als Eigentümerin des agrargemeinschaftlichen Grund-
besitzes oder

2. Gegenstand des Erwerbes ist ein auf einem im
Eigentum der Gemeinde stehenden Grundstück beste-
hendes Teilwaldrecht, das mit einer in der selben Ge-
meinde gelegenen, im Eigentum des Erwerbers stehen-
den Liegenschaft verbunden wird und hinsichtlich des-
sen die künftige Bewirtschaftung durch den Erwerber
selbst gewährleistet ist.“
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14. Der Abs. 5 des § 38 hat zu lauten:
„(5) Anteilsrechte, die von einer Stammsitzliegen-

schaft abgesondert werden, dürfen nur an Stammsitz-
liegenschaften innerhalb derselben Gemeinde gebunden
werden, es sei denn, dass eine andere regionale Übung
besteht. Abs. 4 lit. c Z. 2 bleibt unberührt.“

15. Im Abs. 1 des § 39 hat der dritte Satz zu lauten:
„Einer solchen Bewilligung bedarf es nicht, wenn die

Stammsitzliegenschaft schon vor der Teilung eine Flä-
che von nicht mehr als einem Hektar aufweist oder wenn
nach der Teilungsurkunde von einer sowohl vor als auch
nach der Abtrennung dieses Flächenausmaß überstei-
genden Stammsitzliegenschaft eine Fläche von höchs-
tens 2.000 m2 abgetrennt wird und in beiden Fällen in
der Teilungsurkunde bestimmt ist, dass das Anteilsrecht
bei der bisherigen Liegenschaft verbleibt.“

16. Im Abs. 1 des § 39 hat der sechste Satz zu lauten:
„§ 38 Abs. 4 lit. a, b und c Z. 1 gilt hiebei sinngemäß.“
17. Im Abs. 1 des § 40 wird folgender Satz angefügt:
„Einer solchen Genehmigung bedarf es nicht, wenn

agrargemeinschaftliche oder andere im Eigentum einer
Agrargemeinschaft stehende Grundstücke (Grund-
stücksteile) mit einer Fläche von höchstens 2.000 m2 ver-
äußert werden und es sich sich dabei nicht um Teilwäl-
der handelt.“

18. Der Abs. 5 des § 43 hat zu lauten: 
„(5) Der Antrag auf Sonderteilung nach § 42 Abs. 3

lit. b ist von den die Ausscheidung begehrenden Mit-
gliedern zu stellen und zu begründen. Sind die Anteils-
rechte nicht rechtskräftig festgestellt oder steht die Aus-
scheidung der Mitglieder im offenkundigen Wider-
spruch zu den Interessen der Landeskultur, so ist der
Antrag bereits vor der Einleitung des Teilungsverfah-
rens abzuweisen.“

19. Der Abs. 4 des § 54 hat zu lauten:
„(4) Bei der Beurteilung des Haus- und Gutsbedar-

fes an Holznutzungen sind die nach der Bonität mög-
lichen Erträge eigener, vor dem Jahr 1930 erworbener
oder zur ausschließlichen Nutzung zugewiesener Wäl-
der nur insoweit zu berücksichtigen, als deren Anrech-
nung im Sinne der gemeinderechtlichen Bestimmungen
über das Gemeindegut ortsüblich ist.“

20. Im § 63 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Ermittlungsverfahren,
Gegenstand des Ermittlungsverfahrens“

21. Im Abs. 2 des § 65 hat die lit. f zu lauten:
„f) Satzungen nach § 36 sowie Wirtschaftspläne nach

Maßgabe der §§ 66 und 67; die Satzungen und die Wirt-

schaftspläne können auch in getrennten Bescheiden er-
lassen werden.“

22. Im Abs. 1 des § 66 wird im dritten Satz die Wort-
folge „die Bestandsbeschreibung und die Bestandsvor-
schläge“ durch die Wortfolge „die Beschreibung der ge-
gebenen und der anzustrebenden Bestandsverhältnisse“
ersetzt.

23. Nach § 67 wird folgende Bestimmung als § 67a
eingefügt:

„§ 67a
Kostenbeteiligung der Agrargemeinschaft

Die Agrarbehörde hat die Agrargemeinschaft zu ver-
pflichten, die Kosten der Erstellung eines Wirtschafts-
planes (§§ 66 und 67) insoweit zu tragen, als dadurch
der Wirtschaftsbetrieb der Agrargemeinschaft nicht ge-
fährdet wird.“

24. Im Abs. 1 des § 72 wird das Wort „bekanntzuma-
chen“ durch das Wort „kundzumachen“ ersetzt.

25. Im Abs. 3 des § 72 wird die Wortfolge „sowie der
Katasterdienststelle des Bundesamtes für Eich- und Ver-
messungswesen“ aufgehoben.

26. § 74 hat zu lauten:

„§ 74
Parteien, Beteiligte

(1) Parteien des Zusammenlegungs- oder Flurbe-
reinigungsverfahrens sind:

a) die Eigentümer der Grundstücke, die der Zusam-
menlegung oder Flurbereinigung unterzogen werden;

b) die Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungs-
gemeinschaft;

c) die Gebietskörperschaften und Unternehmen, zu
deren Gunsten ein Enteignungsrecht für Maßnahmen
im allgemeinen öffentlichen Interesse (§ 1 Abs. 2 lit. b)
an den in das Verfahren einbezogenen Grundstücken be-
steht;

d) Siedlungsträger nach dem Tiroler landwirtschaft-
lichen Siedlungsgesetz 1969, LGBl. Nr. 49.

(2) Parteien in einem Verfahren nach § 6 Abs. 1 sind
neben dem Antragsteller der bücherliche Eigentümer
und die Person, der das betreffende Grundstück als
Abfindung zugewiesen wurde.

(3) Parteien in einem Verfahren nach § 17 sind die Zu-
sammenlegungsgemeinschaft und die Eigentümer der
Grundstücke, die für die Durchführung der gemeinsa-
men Maßnahmen oder für die Errichtung der gemein-
samen Anlagen herangezogen werden müssen.

(4) Parteien in einem Verfahren zur Durchführung
der Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 17b sind die
in den Abs. 1 lit. a und c, 3 und 7 genannten Personen,



S T Ü C K  24, NR. 55 189

Körperschaften und Unternehmen sowie der Landes-
umweltanwalt und die Standortgemeinde. Der Landes-
umweltanwalt ist berechtigt, die Einhaltung von Rechts-
vorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von
ihm wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen,
als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen,
Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof und den Verfassungsgerichtshof zu
erheben.

(5) Parteien im Verfahren zur Bewilligung der Ab-
sonderung von Anteilsrechten (§ 38 Abs. 3 und 6) und
zur Bewilligung der Teilung von Stammsitzliegenschaf-
ten (§ 39 Abs. 1) sind die Eigentümer der bisher be-
rechtigten Stammsitzliegenschaften, die Inhaber eines
walzenden Anteilsrechtes und die Erwerber von An-
teilsrechten und von Trennstücken einer Stammsitzlie-
genschaft; im Fall des § 38 Abs. 4 lit. c Z. 2 ist auch die
Gemeinde Partei. Wenn im Zuge der Absonderung An-
teilsrechte mit einer Stammsitzliegenschaft verbunden
werden, an deren Eigentum bereits Anteilsrechte an
agrargemeinschaftlichen Grundstücken gebunden sind,
oder wenn im Zuge der Teilung einer Stammsitzliegen-
schaft die mit dieser bisher verbundenen Anteilsrechte
aufgeteilt werden, so ist die Agrargemeinschaft vor der
Erlassung des Bescheides zur Frage einer allfälligen dem
wirtschaftlichen Zweck der Agrargemeinschaft abträg-
lichen Anhäufung oder Zersplitterung von Anteilsrech-
ten zu hören. In diesen Fällen ist der Agrargemeinschaft
weiters der die Absonderung oder Teilung bewilligende
Bescheid mitzuteilen.

(6) Parteien des Regulierungs- und Teilungsverfah-
rens sind:

a) die Miteigentümer der agrargemeinschaftlichen
Grundstücke und die Agrargemeinschaft;

b) Personen, die ihre Nutzungsansprüche auf ihre
persönliche oder mit einem Besitz verbundene Zugehö-
rigkeit zu einer Gemeinde, zu einem Gemeindeteil (Ort-
schaft) oder zu einer Agrargemeinschaft stützen;

c) die Gemeinde, der ein Anteilsrecht zusteht;
d) Siedlungsträger nach dem Tiroler landwirtschaft-

lichen Siedlungsgesetz 1969.
(7) Im Übrigen kommt Personen eine Parteistellung

nur insoweit zu, als ihnen in diesem Gesetz Rechte ein-
geräumt oder Pflichten auferlegt werden.“

27. Der Abs. 1 des § 78 hat zu lauten:
„(1) Die Organe der Agrarbehörde und die von ihr

ermächtigten Personen sind, soweit nicht die Bestim-
mungen des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 166/1999,

des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 105/1999, des
Sperrgebietsgesetzes 1995, BGBl. Nr. 260, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2000, und des
Munitionslagergesetzes, BGBl. Nr. 736/1995, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 87/2000, entgegen-
stehen, zur Vorbereitung und Durchführung eines Ver-
fahrens nach diesem Gesetz berechtigt, im erforder-
lichen Ausmaß

a) jedes Grundstück mit Ausnahme der darauf er-
richteten Gebäude zu betreten und, soweit es die Be-
wirtschaftungsverhältnisse zulassen, zu befahren;

b) einzelne die Arbeiten hindernde Bäume, Sträucher
und sonstige Pflanzen zu beseitigen und

c) Grenzzeichen und Vermessungszeichen anzubrin-
gen.“

28. Im Abs. 1 des § 80 wird das Wort „Rechtsge-
schäftes“ durch das Wort „Rechtserwerbes“ ersetzt.

29. Der Abs. 2 des § 80 hat zu lauten:
„(2) In den über solche Grundabfindungen oder Ab-

findungsgrundstücke errichteten rechtsgeschäftlichen
Urkunden und Abhandlungsprotokollen sind bei son-
stiger Unvereinbarkeit mit dem Verfahren (§ 82 Abs. 2)
sowohl die betreffenden Grundabfindungen oder Ab-
findungsgrundstücke als auch die diesen entsprechen-
den alten Grundstücke anzuführen.“

30. § 85 hat zu lauten:

„§ 85
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) Einrichtungen, Zeichen oder Markierungen, die

der Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens
nach diesem Gesetz dienen, beschädigt, beseitigt oder
zerstört,

b) die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr er-
mächtigten Personen an der Ausübung ihrer Befugnisse
nach § 78 Abs. 1 hindert,

c) den von der Behörde zur Durchführung eines Ver-
fahrens nach diesem Gesetz getroffenen Anordnungen
zuwiderhandelt oder

d) seinen Pflichten als Mitglied oder Organ einer Zu-
sammenlegungs-, Flurbereinigungs- oder Agrargemein-
schaft trotz Aufforderung durch die Agrarbehörde
nicht nachkommt,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 40.000,– Schilling
(ab 1. Jänner 2002: 3.000,– Euro) zu bestrafen.
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(2) Die Geldstrafen fließen dem Landeskulturfonds
zu.

(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Ver-
waltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen
Ansprüche zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstraf-
gesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 138/2000).“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft. 

(2) Dieses Gesetz ist auf Verfahren, die im Zeitpunkt
seines In-Kraft-Tretens noch nicht abgeschlossen sind,
anzuwenden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach
den §§ 17a und 17b ist jedoch nur dann durchzuführen,
wenn der Plan der gemeinsamen Maßnahmen und An-
lagen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens noch nicht
rechtskräftig erlassen wurde. 

(3) Die Bestimmungen des § 85 in der Fassung des
Art. I Z. 30 sind nur auf Verwaltungsübertretungen an-
zuwenden, die nach dem In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes begangen werden.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Eberle

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

56. Gesetz vom 16. Mai 2001, mit dem das Wald- und Weideservitutengesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Wald- und Weideservitutengesetz, LGBl. Nr. 21/
1952, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 4 des § 2 wird das Wort „Erkenntnis“ durch
das Wort „Entscheidung“ ersetzt.

2. Der Abs. 3 des § 3 hat zu lauten:
„(3) Wird in Hinkunft eine berechtigte Liegenschaft

geteilt, so ist in der Teilungsurkunde eine Verfügung
über die Nutzungsrechte sowie über die allenfalls an
deren Stelle getretenen Renten, Zinsenbezugsrechte
und Entschädigungsansprüche zu treffen. Diese Verfü-
gung unterliegt der Genehmigung der Agrarbehörde.
Einer solchen Genehmigung bedarf es nicht, wenn eine
Fläche von höchstens 2.000 m2 von der berechtigten Lie-
genschaft abgetrennt wird und in der Teilungsurkunde
bestimmt ist, dass die im ersten Satz genannten Rechte
bei der bisher berechtigten Liegenschaft verbleiben.
Ohne die erforderliche Genehmigung der Agrarbehörde
darf die Teilung im Grundbuch nicht durchgeführt wer-
den. Die Genehmigung ist nach Anhören des Ver-
pflichteten zu erteilen, wenn die Verfügung den wirt-
schaftlichen Bedürfnissen der berührten berechtigten
und belasteten Grundstücke und den Interessen der

Landeskultur nicht widerspricht. Auf Antrag hat die
Agrarbehörde die Aufteilung der Nutzungsrechte vor-
zunehmen.“

3. § 6 hat zu lauten:
„§ 6

Schutz der Forstkulturen

(1) Soweit dies zur Sicherung der Forstkulturen ge-
gen das Weidevieh der Berechtigten notwendig ist, hat
die Agrarbehörde die Einzäunung oder Verpflockung
anzuordnen. Die Verpflockung darf nur zur Verhinde-
rung einer erheblichen Beschädigung der Kulturen
durch das Weidevieh und nur dort angeordnet werden,
wo es die Bodenbeschaffenheit und die Neigungsver-
hältnisse zulassen.

(2) Das für die Einzäunung oder Verpflockung er-
forderliche Material ist vom Eigentümer des verpflich-
teten Grundstückes für die Dauer der Sicherung in
einem dafür unmittelbar gebrauchsfähigen Zustand am
Sicherungsort bereitzustellen. Die Arbeitsleistung zur
Vornahme der Sicherung haben die Eigentümer der be-
rechtigten Liegenschaften zu erbringen.“

4. In den Abs. 4 und 6 des § 8 wird jeweils das Zitat
„des Flurverfassungslandesgesetzes“ durch das Zitat
„des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996, LGBl.
Nr. 74, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.
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5. Im Abs. 1 des § 16 wird folgender Satz angefügt:
„Ist nach § 38a eine Umweltverträglichkeitsprüfung

durchzuführen, so darf der Bescheid über die Trennung
von Wald und Weide erst nach deren Abschluss erlassen
werden.“

6. Im Abs. 1 des § 22 wird folgender Satz angefügt:
„Ist nach § 38a eine Umweltverträglichkeitsprüfung

durchzuführen, so darf der Bescheid über die Ablösung
erst nach deren Abschluss erlassen werden.“

7. Im Abs. 2 des § 24 wird im zweiten Satz das Zitat
„(§ 12 Abs. 2 Grundbuchsgesetz)“ durch das Zitat „(§ 12
Abs. 2 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955,
BGBl. Nr. 39)“ ersetzt.

8. Der Abs. 2 des § 25 hat zu lauten:
„(2) Solche Gemeinschaftsabfindungen gelten als

agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne des Tiro-
ler Flurverfassungslandesgesetzes 1996.“

9. Der Abs. 2 des § 27 hat zu lauten:
„(2) Als Wert gilt der Jahreswert der gebührenden

Nutzungen unter Zugrundelegung der im Verkehr zwi-
schen Ortsansässigen üblichen Preise und Ansätze ab-
züglich des zur Ausübung erforderlichen Aufwandes,
kapitalisiert nach einem Zinsfuß, der den herrschenden
allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht.“

10. § 28 samt Überschrift wird aufgehoben.
11. Im Abs. 6 des § 31 wird die Wortfolge „das Be-

zirksvermessungsamt“ durch die Wortfolge „die Ver-
messungsbehörde“ ersetzt.

12. Nach § 38 werden folgende Bestimmungen als
§§ 38a und 38b eingefügt:

„§ 38a
Umweltverträglichkeitsprüfung 

für die Schaffung von Reinweide-
flächen durch Rodung

(1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) ist es, unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf
fachlicher Grundlage die unmittelbaren und mittelbaren
Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben und zu be-
werten, die eine Trennung von Wald und Weide (§ 16)

a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebens-
räume,

b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima,
c) auf die Landschaft und
d) auf Sach- und Kulturgüter

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer
Auswirkungen untereinander miteinzubeziehen sind.

(2) Vor der Erlassung eines Bescheides über die Tren-
nung von Wald und Weide (§ 16) ist im Rahmen von
Neuregulierungs- und Regulierungsverfahren bei Ro-

dungen mit einer zusammenhängenden Fläche von
mehr als 20 Hektar zur Schaffung reiner Weide eine UVP
nach den folgenden Bestimmungen durchzuführen.

(3) Das UVP-Verfahren ist im Rahmen des Verfah-
rens zur Erlassung des Bescheides (Plans) über die Tren-
nung von Wald und Weide (§ 16) durchzuführen. Es be-
steht in der Erstellung einer Umweltverträglichkeitser-
klärung und deren öffentlichen Auflage und mündet in
die Berücksichtigung der Ergebnisse bei der Erlassung
des Bescheides über die Trennung von Wald und Weide
und dessen Ausführung.

(4) Von der geplanten Erlassung eines Bescheides
über die Trennung von Wald und Weide sind der Lan-
desumweltanwalt und die Gemeinde, in deren Gebiet das
Vorhaben ausgeführt werden soll (Standortgemeinde),
unter Anschluss von Unterlagen, die eine Beurteilung
der Auswirkungen im Sinne des Abs. 1 lit. a bis d er-
möglichen, zu informieren. Der Landesumweltanwalt
kann innerhalb von sechs Wochen ab der Zustellung die
Feststellung beantragen, ob nach Abs. 2 für das Vor-
haben eine UVP durchzuführen ist. Der Landesum-
weltanwalt hat Parteistellung mit den Rechten nach
§ 38b Abs. 7. Die Agrarbehörde hat über einen solchen
Antrag innerhalb von drei Monaten mit Bescheid zu ent-
scheiden. Der wesentliche Inhalt dieser Entscheidung
sowie die wesentlichen Entscheidungsgründe sind an
der Amtstafel der Agrarbehörde durch zwei Wochen 
zu verlautbaren und überdies der Standortgemeinde mit
dem Auftrag zu übermitteln, sie durch Anschlag an 
der Amtstafel der Gemeinde und in sonst ortsüblicher
Weise öffentlich bekannt zu machen. Dies gilt nicht,
wenn für das Vorhaben jedenfalls eine UVP durchzu-
führen ist.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die Schaf-
fung von Reinweide im Rahmen eines Verfahrens nach
§ 22 Abs. 1.

§ 38b
Verfahren zur Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Die Agrarbehörde hat in den Fällen des § 38a
Abs. 2 die Erstellung einer Umweltverträglichkeitser-
klärung zu veranlassen. Diese hat zu enthalten:

a) eine Beschreibung des Vorhabens nach Standort,
Art und Umfang, insbesondere:

1. die Abgrenzung des Projektgebietes (Lageplan,
einbezogene Fläche, Anzahl der Parteien, Charakteri-
sierung des betroffenen Raumes);

2. die Beschreibung der Maßnahmen (Rodung) zur
Schaffung reiner Weide;
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b) eine Beschreibung der vom Vorhaben voraus-
sichtlich berührten Umwelt (§ 38a Abs. 1);

c) die notwendigen Angaben zur Feststellung und
Beurteilung der möglichen erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt, einschließlich der Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Auswirkungen, sowie Angaben
über die zur Abschätzung der Umweltauswirkungen
angewandten Methoden;

d) eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen we-
sentliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf
die Umwelt vermieden, verringert oder soweit wie mög-
lich ausgeglichen werden sollen;

e) eine klare und übersichtliche Zusammenfassung
der Informationen nach den lit. a bis d und

f) gegebenenfalls eine Darstellung und Begründung
von Schwierigkeiten (insbesondere aufgrund techni-
scher Lücken oder fehlender Daten) bei der Zusammen-
stellung der geforderten Angaben.

(2) Die Agrarbehörde hat dem Landesumweltanwalt
und der Standortgemeinde je eine Ausfertigung der Um-
weltverträglichkeitserklärung unverzüglich nach deren
Fertigstellung zur Stellungnahme innerhalb von vier
Wochen zu übermitteln. Die Abgabe der Stellungnah-
me ist eine Aufgabe des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde.

(3) Die Agrarbehörde hat weiters der Standortge-
meinde je eine Ausfertigung der Umweltverträglich-
keitserklärung und des Entwurfes des Bescheides (Plans)
über die Trennung von Wald und Weide zur öffentlichen
Auflage und mit dem Auftrag zu übermitteln, die Auf-
lage durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde und
in sonst ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die Umweltverträglichkeitserklärung und der
Entwurf des Bescheides (Plans) über die Trennung von
Wald und Weide sind im Gemeindeamt mindestens sechs
Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Jeder-
mann kann sich davon an Ort und Stelle Abschriften an-
fertigen, auf eigene Kosten Kopien anfertigen oder an-
fertigen lassen und innerhalb der Auflagefrist zum Vor-
haben und zur Umweltverträglichkeitserklärung eine
schriftliche Stellungnahme an die Agrarbehörde abge-
ben. Weiters ist das Vorhaben an der Amtstafel der
Agrarbehörde durch zwei Wochen zu verlautbaren.

(4) Der Bescheid (Plan) über die Trennung von Wald
und Weide hat auf die Sicherung und Entwicklung eines
unter Bedachtnahme auf die Bewirtschaftungsverhält-
nisse möglichst ausgeglichenen und nachhaltigen Na-
turhaushaltes Rücksicht zu nehmen. Maßnahmen, die
erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige

Einwirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeig-
net sind, den Boden, den Pflanzenbestand oder den Tier-
bestand im erheblichen Ausmaß bleibend zu schädigen,
sind möglichst zu vermeiden.

(5) Bei der Entscheidung sind die Ergebnisse der
UVP (Umweltverträglichkeitserklärung, Stellungnah-
men) zu berücksichtigen.

(6) Der Bescheid (Plan) über die Trennung von Wald
und Weide ist in der Standortgemeinde mindestens zwei
Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen (§ 7 Abs. 2
des Agrarverfahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 173, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 26/2000).

(7) Parteistellung haben die nach § 48 Abs. 1 und 2
vorgesehenen Parteien, der Landesumweltanwalt und
die Standortgemeinde. Der Landesumweltanwalt ist be-
rechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die
dem Schutz der Umwelt oder der von ihm wahrzuneh-
menden öffentlichen Interessen dienen, als subjektives
Recht im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu
ergreifen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichts-
hof und den Verfassungsgerichtshof zu erheben.

(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten sinngemäß für die Schaf-
fung von Reinweide im Rahmen eines Verfahrens nach
§ 22 Abs. 1.“

13. § 40 hat zu lauten:

„§ 40
Einleitungskundmachung

Der Eintritt der Rechtskraft des Einleitungsbeschei-
des ist den zuständigen Grundbuchsgerichten, Bezirks-
verwaltungsbehörden und Vermessungsbehörden mit-
zuteilen und in den Gemeinden, in denen die Grund-
stücke liegen, auf die sich das Verfahren bezieht, durch
Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde und in sonst
ortsüblicher Weise durch zwei Wochen kundzumachen.“

14. § 42 hat zu lauten:

„§ 42
Provisorien

Die Agrarbehörde kann die Ausübung von Dienst-
barkeiten mit einem Provisorium vorläufig regeln, wenn
die Durchführung eines Servitutenverfahrens aus wich-
tigen wirtschaftlichen Gründen nicht abgewartet wer-
den kann. Um einen drohenden empfindlichen Schaden
zu verhüten, kann sie ein Provisorium auch vor der Ein-
leitung eines Servitutenverfahrens erlassen. Berufungen
gegen ein Provisorium haben keine aufschiebende Wir-
kung. Die Agrarbehörde kann auch mit Überleitungs-
verfügungen einen angemessenen Übergang in die im
Servitutenplan neu geordneten Verhältnisse herbeifüh-
ren. Im Übrigen wird die Rechtsausübung während des
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Verfahrens nicht behindert, Exekutionsführungen sind
auch während des Verfahrens zulässig.“

15. § 44 samt Überschrift wird aufgehoben.
16. § 47 hat zu lauten:

„§ 47
Vermessungen und sonstige Arbeiten;

Befugnisse der Organe

(1) Die im § 1 des Vermessungsgesetzes angeführten
Aufgaben sind, soweit sie zur Durchführung eines Ver-
fahrens erforderlich sind, von Organen der Agrarbe-
hörde durchzuführen.

(2) Die Agrarbehörde kann dem Verfahren Pläne,
Messungen und Berechnungen zugrunde legen, die von
staatlich befugten und beeideten Ziviltechnikern ver-
fasst und ausgeführt wurden.

(3) Die Organe der Agrarbehörde und die von ihr er-
mächtigten Personen sind, soweit nicht die Bestimmun-
gen des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 166/1999, des
Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 105/1999, des Sperrge-
bietsgesetzes 1995, BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2000, und des Muni-
tionslagergesetzes, BGBl. Nr. 736/1995, in der Fassung
des Gesetzes BGBl. I Nr. 87/2000, entgegenstehen, zur
Vorbereitung und Durchführung eines Verfahrens nach
diesem Gesetz berechtigt, im erforderlichen Ausmaß

a) jedes Grundstück mit Ausnahme der darauf errich-
teten Gebäude zu betreten und, soweit es die Bewirt-
schaftungsverhältnisse zulassen, zu befahren;

b) einzelne die Arbeiten hindernde Bäume, Sträucher
und sonstige Pflanzen zu beseitigen und

c) Grenzzeichen und Vermessungszeichen anzubrin-
gen.

(4) Bei der Ausübung der Befugnisse nach Abs. 3 sind
Beeinträchtigungen an Grundstücken soweit wie mög-
lich zu vermeiden.“

17. Im § 48 wird folgende Bestimmung als Abs. 2 ein-
gefügt:

„(2) Im Übrigen kommt Personen eine Parteistellung
nur insoweit zu, als ihnen in diesem Gesetz Rechte ein-
geräumt oder Pflichten auferlegt sind.“

18. Der bisherige Abs. 2 des § 48 erhält die Absatz-
bezeichnung „(3)“.

19. Der Abs. 1 des § 50 hat zu lauten:
„(1) Bei Bedarf kann ein Ausschuss der Parteien ge-

bildet werden, um die Behörde in wirtschaftlichen Fra-
gen zu beraten. Die Wahl (Neuwahl) des Ausschusses
ist in sinngemäßer Anwendung des § 8 Abs. 3 bis 5 und 7

des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996 mit der
Maßgabe durchzuführen, dass die Anzahl der Mitglie-
der des Ausschusses in der Verordnung über die Aus-
schreibung der Wahl festzulegen ist und dass den Eigen-
tümern der der Zusammenlegung unterzogenen Grund-
stücke die Eigentümer der berechtigten und der ver-
pflichteten Liegenschaften entsprechen. Der Bürger-
meister gehört dem Ausschuss an, wenn die Gemeinde
selbst berechtigt oder verpflichtet ist. Die Vertretung
der Gemeinde im Ausschuss ist eine Aufgabe des eige-
nen Wirkungsbereiches der Gemeinde.“

20. Im Abs. 3 des § 50 wird die lit. e aufgehoben und
erhält die bisherige lit. f die Buchstabenbezeichnung „e“.

21. § 51 hat zu lauten:

„§ 51
Erklärungen der Parteien; 

Vergleiche

Anträge auf Einleitung eines Servitutenverfahrens so-
wie die im Laufe eines Verfahrens vor oder gegenüber
der Agrarbehörde abgegebenen Erklärungen und die mit
Genehmigung der Agrarbehörde abgeschlossenen Ver-
gleiche bedürfen weder einer Zustimmung dritter Per-
sonen noch unterliegen sie einer Genehmigung durch
Verwaltungs-, Pflegschafts- oder Fideikommissbehör-
den. Sie dürfen nur mit Zustimmung der Agrarbehörde
widerrufen werden. Die Zustimmung ist zu versagen,
wenn aus einem Widerruf eine erhebliche Störung des
Verfahrens zu besorgen ist, wie insbesondere dann,
wenn aufgrund dieser Erklärungen bereits wirtschaft-
liche Maßnahmen gesetzt wurden oder Rechtshandlun-
gen oder Bescheide ergangen sind.“

22. § 52 wird aufgehoben.
23. Im Abs. 1 des § 54 wird das Zitat „§§ 103 bis 108

des Flurverfassungslandesgesetzes“ durch das Zitat
„§§ 79 und 81 bis 84 des Tiroler Flurverfassungslandes-
gesetzes 1996“ ersetzt.

24. Im Abs. 2 des § 54 wird im zweiten Satz das Zitat
„§ 48 Abs. 2“ durch das Zitat „§ 48 Abs. 3“ ersetzt.

25. Im Abs. 3 des § 54 wird im zweiten Satz das Zitat
„(§§ 31 bis 33 Grundbuchsgesetz, RGBl. Nr. 95/1871)“
durch das Zitat „(§§ 31 bis 33 des Allgemeinen Grund-
buchsgesetzes 1955)“ ersetzt.

26. § 55 samt Überschrift wird aufgehoben.
27. § 56 hat zu lauten:

„§ 56
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) den in agrarbehördlichen Bescheiden (Plänen)

nach diesem Gesetz oder in sonstigen Regulierungsur-
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kunden (Regulierungsvergleichen) enthaltenen Bestim-
mungen zuwiderhandelt,

b) Sicht-, Mark- oder Grenzzeichen oder sonstige
Gegenstände, die bei den nach diesem Gesetz durchzu-
führenden technischen Arbeiten verwendet werden, be-
schädigt oder versetzt oder

c) die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr er-
mächtigten Personen an der Ausübung ihrer Befugnisse
nach § 47 Abs. 3 hindert,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 40.000,– Schilling
(ab 1. Jänner 2002: 3.000,– Euro) zu bestrafen. 

(2) Die Geldstrafen fließen dem Landeskulturfonds zu. 
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Ver-

waltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen
Ansprüche zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstraf-

gesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 138/2000).“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft. 

(2) Dieses Gesetz ist auf Verfahren, die im Zeitpunkt
seines In-Kraft-Tretens noch nicht abgeschlossen sind,
anzuwenden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nach den §§ 38a und 38b ist jedoch nur dann durchzu-
führen, wenn der Bescheid (Plan) über die Trennung von
Wald und Weide oder der Bescheid (Plan) über die Ab-
lösung von Weiderechten zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens noch nicht rechtskräftig erlassen wurde. 

(3) Die Bestimmungen des § 56 in der Fassung des
Art. I Z. 27 sind nur auf Verwaltungsübertretungen an-
zuwenden, die nach dem In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes begangen werden.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Eberle

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

57.Gesetz vom 16. Mai 2001, mit dem das Güter- und Seilwege-Landesgesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Güter- und Seilwege-Landesgesetz, LGBl. Nr. 40/
1970, wird wie folgt geändert:

1. Die Abs. 2 und 3 des § 2 haben zu lauten:
„(2) Wird für die Einräumung eines Bringungsrech-

tes eine forstrechtliche Bewilligung (Rodungsbewilli-
gung) oder eine wasserrechtliche Bewilligung erforder-
lich, so erstreckt sich die Zuständigkeit der Agrarbe-
hörde auch auf die Entscheidung über die Erteilung die-
ser Bewilligungen. In diesen Fällen ist die Zuständigkeit
der Behörden nicht gegeben, in deren Wirkungsbereich
diese Angelegenheiten sonst gehören. Die Agrarbehör-
de hat hiebei die für diese Angelegenheiten geltenden
Vorschriften des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440, und
des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, anzu-
wenden. Weiters hat sie jene Behörden, in deren Wir-
kungsbereich diese Angelegenheiten sonst gehören,
vom anhängigen Verfahren zu verständigen und ihnen

nach Abschluss des Verfahrens ihren Bescheid mitzu-
teilen. Andere erforderliche Bewilligungen hat die
Agrarbehörde vor der Einräumung des Bringungsrech-
tes von Amts wegen bei der zuständigen Behörde ein-
zuholen. Sie hat in diesem Verfahren Parteistellung.

(3) Durch oder über einen Werks- oder Lagerplatz
einer gewerblichen Betriebsanlage oder eines Bergbau-
betriebes darf ein Bringungsrecht nur eingeräumt wer-
den, wenn der Gewerbeinhaber oder der Bergbaube-
rechtigte zustimmt.“

2. Der Abs. 3 des § 5 hat zu lauten:
„(3) Das Recht zur Benützung von Güterwegen auf

Grundflächen, die nicht eingelöst oder nicht enteignet
wurden, steht ohne Zustimmung des Grundeigentü-
mers nur den im Abs. 1 genannten Personen zu.“

3. § 14 hat zu lauten:
„§ 14

Bildung von Bringungsgemeinschaften

(1) Wird ein Bringungsrecht, das die Berechtigung
zur Errichtung einer Bringungsanlage (§ 1 Abs. 2 lit. a)
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oder zur Benützung einer fremden Bringungsanlage (§ 1
Abs. 2 lit. b) umfasst, zugunsten mehrerer Grundstücke
von mindestens drei verschiedenen Eigentümern ge-
meinsam eingeräumt, so bilden die Eigentümer dieser
Grundstücke eine Bringungsgemeinschaft.

(2) Die Eigentümer anderer als der im Abs. 1 genann-
ten Grundstücke sind auf ihren Antrag als Mitglieder in
die Bringungsgemeinschaft einzubeziehen, wenn

a) die Mitbenützung der Bringungsanlage die zweck-
mäßige Bewirtschaftung der einzubeziehenden Grund-
stücke erleichtern würde und

b) die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 vorliegen.
(3) Die Eigentümer anderer als der im Abs. 1 ge-

nannten Grundstücke sind weiters auf Antrag der Brin-
gungsgemeinschaft als Mitglieder in die Bringungsge-
meinschaft einzubeziehen, wenn

a) die Mitbenützung der Bringungsanlage die zweck-
mäßige Bewirtschaftung der einzubeziehenden Grund-
stücke wesentlich erleichtern würde und

b) die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 vorliegen.
(4) Die Bringungsgemeinschaft ist eine Körperschaft

öffentlichen Rechts. Sie hat die Bringungsanlage zu er-
richten, auszugestalten, zu erhalten und zu verwalten
sowie die hiefür erforderlichen Sach-, Arbeits- und
Geldaufwendungen zu leisten und auf ihre Mitglieder
umzulegen.

(5) Die Bringungsgemeinschaft ist aufzulösen, wenn
die Voraussetzungen nach Abs. 1 weggefallen sind und die
Bringungsgemeinschaft ihre Verpflichtungen erfüllt hat.“

4. Im Abs. 1 des § 15 wird das Zitat „§ 14 Abs. 1 und 2“
durch das Zitat „§ 14 Abs. 1, 2 und 3“ ersetzt.

5. Im Abs. 5 des § 15 wird im ersten Satz das Zitat
„§ 14 Abs. 2“ durch das Zitat „§ 14 Abs. 2 oder 3“ er-
setzt.

6. Im Abs. 7 des § 15 wird die Wortfolge „die Be-
stimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes –
VVG 1950, BGBl. Nr. 172“ durch die Wortfolge „die
Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
1991 – VVG, BGBl. Nr. 53“ ersetzt.

7. § 18 hat zu lauten:
„§ 18

Behördliche Aufsicht  über Bringungs-
gemeinschaften und Bringungsanlagen

(1) Unterlässt eine Bringungsgemeinschaft die Be-
stellung der Organe oder vernachlässigen die Organe
ihre satzungsmäßigen Aufgaben, so kann die Agrarbe-
hörde einen Sachwalter bestellen und diesen mit den
Befugnissen der Organe auf Kosten der Bringungsge-
meinschaft betrauen.

(2) Vernachlässigen Bringungsberechtigte oder eine
Bringungsgemeinschaft die ordnungsgemäße Instand-
haltung oder Wartung der Bringungsanlage, so hat ihnen
die Agrarbehörde, sobald sie davon Kenntnis erlangt,
deren Instandsetzung oder Wartung innerhalb einer an-
gemessen festzusetzenden Frist aufzutragen.

(3) Entspricht eine Bringungsanlage in einem solchen
Maße nicht mehr den Vorschriften nach § 6 Abs. 1, dass
durch ihre Benützung eine Gefahr für das Leben oder
die Gesundheit von Menschen droht, so hat die Agrar-
behörde den Bringungsberechtigten oder der Brin-
gungsgemeinschaft die Benützung der Bringungsanlage
oder von Teilen derselben zu untersagen, soweit dies
zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Men-
schen erforderlich ist.

(4) Entspricht ein Seilweg in einem solchen Maße
nicht mehr den Vorschriften nach § 6 Abs. 1, dass durch
seine Benützung eine Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen droht, und ist die Behebung
der Mängel technisch nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht vertretbar, so hat die Agrarbehörde den Brin-
gungsberechtigten oder der Bringungsgemeinschaft
weiters den gänzlichen oder teilweisen Abbruch des
Seilweges aufzutragen, soweit dies zum Schutz des Le-
bens oder der Gesundheit von Menschen erforderlich
ist.“

8. Im § 19 werden die Abs. 2 und 3 und die Absatz-
bezeichnung im Abs. 1 aufgehoben.

9. Der Abs. 1 des § 20 hat zu lauten:
„(1) Die Organe der Agrarbehörde und die von ihr

ermächtigten Personen sind, soweit nicht die Bestim-
mungen des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 166/1999,
des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 105/1999, des
Sperrgebietsgesetzes 1995, BGBl. Nr. 260, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2000, und des
Munitionslagergesetzes, BGBl. Nr. 736/1995, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 87/2000, entgegen-
stehen, zur Vorbereitung und Durchführung eines Ver-
fahrens nach diesem Gesetz berechtigt, im erforder-
lichen Ausmaß

a) jedes Grundstück mit Ausnahme der darauf er-
richteten Gebäude zu betreten und, soweit es die Be-
wirtschaftungsverhältnisse zulassen, zu befahren;

b) einzelne die Arbeiten hindernde Bäume, Sträucher
und sonstige Pflanzen zu beseitigen und

c) Grenzzeichen und Vermessungszeichen anzubrin-
gen.“
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10. § 23 hat zu lauten:
„§ 23

Strafbestimmungen
(1) Wer
a) eine Bringungsanlage ohne Bewilligung der Agrar-

behörde errichtet oder ändert oder eine Bringungsan-
lage benützt, obwohl die Voraussetzungen nach § 6
Abs. 2 oder 3 nicht vorliegen oder die Benützung nach
§ 18 Abs. 3 untersagt wurde;

b) den Anordnungen der Agrarbehörde, die aufgrund
dieses Gesetzes oder der nach § 4 Abs. 2 erlassenen Ver-
ordnung ergangen sind, zuwiderhandelt;

c) die Organe der Agrarbehörde oder die von ihr er-
mächtigten Personen an der Ausübung ihrer Befugnisse
nach § 20 Abs. 1 hindert;

d) Grenz- oder Vermessungszeichen oder sonstige
Behelfe, die für die Durchführung eines Verfahrens nach
diesem Gesetz gesetzt sind, beschädigt, entfernt, ver-
setzt oder verändert,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-

lung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Agrarbehörde mit Geldstrafe bis zu 20.000,– Schilling
(ab 1. Jänner 2002: 1.500,– Euro) zu bestrafen.

(2) Die Geldstrafen fließen dem Landeskulturfonds zu.
(3) Im Straferkenntnis ist auch über die aus der Ver-

waltungsübertretung abgeleiteten privatrechtlichen
Ansprüche zu entscheiden (§ 57 des Verwaltungsstraf-
gesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 138/2000).“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 und 3 in der
Fassung des Art. I Z. 1 sind jedoch nur auf Verfahren
anzuwenden, die nach dem In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes eingeleitet werden. 

(3) Die Bestimmungen des § 23 in der Fassung des
Art. I Z. 10 sind nur auf Verwaltungsübertretungen an-
zuwenden, die nach dem In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes begangen werden.
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